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I. Beteiligungsvorschriften 
Bei Hallenfußballspielen dürfen nur 
Spieler eingesetzt werden, die im Besitz 
einer ordnungsgemäßen Spielerlaubnis 
des DFB bzw. eines seiner Mitglieds-
verbände sind. 
 
II. Spielregeln und Bestimmungen 
1. Fußballspiele in der Halle werden 

nach den vom DFB anerkannten 
Spielregeln der FIFA, den Bestim-
mungen der Satzungen und Ord-
nungen des DFB, des WFLV und 
nach diesen Richtlinien durchge-
führt. 

 
III. Sporthalle und Spielfeld 
1. Die Aufteilung des Spielfeldes er-

folgt nach den Spielregeln, sie ist 
den jeweiligen Größenverhältnissen 
in der Halle anzupassen. Das Spiel-
feld wird durch Seitenlinien und 
Torlinien begrenzt. Die Mittellinie 
muss parallel zu den Torlinien ver-
laufen und genau den Mittelpunkt 
der Seitenlinie treffen. Der Mittel-
punkt des Spielfeldes muss ge-
kennzeichnet und von einem An-
stoßkreis mit einem Durchmesser 
von 3 m umgeben sein. Anstelle 
des Strafraumes ist ein rechteckiger 
Torraum abzuzeichnen, der min-
destens 6 m tief sein muss. Gege-
benenfalls kann der Strafraum 
durch einen vorhandenen Wurfkreis 
ersetzt werden. 

 
2. Die Tore sind 5 m breit und 2 m 

hoch. 
 
3. Für den Strafstoß ist vom Mittel-

punkt des Tores entfernt ein Punkt 
9 m (bei einer Torbreite von 5 Me-
tern) zu markieren. 

 
4. Die Eckstöße werden jeweils von 

den Punkten ausgeführt, an denen 
sich die Seiten- und Torlinien tref-
fen. 

 
5. Es wird an allen Seiten mit Bande 

gespielt. 
 
IV. Die Spieler 
1. Eine Mannschaft darf aus höchs-

tens 15 Spielern bestehen, von 5 (1 
Torwart und 4 Feldspieler) auf dem 
Spielfeld sein dürfen. Die Numme-
rierung der Spieler ist für das ge-
samte Turnier beizubehalten. 

 
2. Hat eine Mannschaft mehr als die 

zulässige Anzahl von Spielern auf 
dem Spielfeld, ist das Spiel zu un-
terbrechen und der Spieler, der das 
Spielfeld zu früh betreten hat, zu 
verwarnen. Spielfortsetzung mit 
Freistoß für die gegnerische Mann-
schaft erfolgt dort, wo sich der Ball 
bei der Unterbrechung befand. 

 
V. Ausrüstung der Spieler 
1. Für die Ausrüstung der Spieler gel-

ten - mit Ausnahme des Schuh-
werks – die gleichen Bestimmun-
gen wie bei normalen Spielen. 

 
2. Die Schuhe dürfen keine Stollen 

oder Absätze haben und müssen 
so beschaffen sein, dass keine Ver-
letzungen der Mitspieler entstehen 
können. 

 
3. Die spielenden Mannschaften müs-

sen unterschiedliche Spielkleidung 
tragen. Die Torwarte müssen sich 
von den Feldspielern deutlich un-
terscheiden. 

 
4. Einzelheiten über die Spielkleidung, 

z. B. auch über das Wechseln der 
Spielkleidung, hat der veranstalten-
de Verein in den Turnierbestim-
mungen festzulegen. 

 
VI. Spielzeit / Turnierverlauf 
 
1. Die Spieldauer der Vorrunden be-

trägt 1 x 12 Minuten ohne Seiten-
wechsel. Die Gruppentabellen wer-
den nach den Regeln der DFB auf-
gestellt. 
- 3-Punkte-Regelung 
- Tordifferenz 
- Mehr geschossene Tore 
- Direkter Vergleich 
- Los 

 
2. Die Finalrunde wird im Doppel-

K.O.-System ausgespielt. Die 
Spieldauer der Finalrundenspiele 
beträgt 1x 9 Minuten ohne Seiten-
wechsel. Endet das Spiel unent-
schieden, findet direkt im Anschluss 
ein 9-Meter-Schießen statt. 

 
3. Das 30. Spiel der Finalrunde ist das 

definitive Endspiel. Das Endspiel 
bestreitet der Sieger der Gewinner-

seite sowie der Sieger der Verlie-
rerseite. 

 
4. Die Spielzeit wird nicht durch den 

Schiedsrichter, sondern durch ei-
nen von der Turnierleitung einge-
setzten Zeitnehmer festgestellt, der 
die Uhr während einer Unterbre-
chung auf Zeichen des Schiedsrich-
ters anhalten darf (Time-out). 

 
5. Die Siegerehrung findet im An-

schluss an das Finale statt. Geld-
preise werden an Vereinsvertreter 
ausschließlich im Rahmen der Sie-
gerehrung überreicht. Tritt eine 
Mannschaft zur Siegerehrung nicht 
an, so wird das Preisgeld per Post 
an den Vereinsvertreter verschickt. 
Der vorzeitige Erhalt des Preisgel-
des vor der Siegerehrung ist aus-
geschlossen. 

 
VII. Spielleitung 
1. Die Spiele werden von zugelasse-

nen Schiedsrichtern geleitet. 
 
VIII. Spielregeln 
1. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
 
2. Bei Seitenaus wird der Ball durch 

Einrollen ins Spiel gebracht. 
 
3. Bei Toraus, verursacht durch die 

angreifende Mannschaft wird der 
Ball durch Werfen, Rollen oder Ab-
stoß ins Spiel gebracht. 

 
4. Bei Toraus, verursacht durch die 

verteidigende Mannschaft (ein-
schließlich Torwart), ist auf Eckstoß 
zu entscheiden. Hieraus kann ein 
Tor direkt erzielt werden. 

 
5. Verbotenes Spiel innerhalb des ei-

genen Strafraumes wird mit Straf-
stoß geahndet. 

 
6. Der Torwart darf seine eigene 

Spielfeldhälfte nicht verlassen, es 
sei denn zur Ausführung eines 
Strafstoßes. 

7. Ein Tor kann aus jeder beliebigen 
Entfernung erzielt werden. 

 
8. Beim Anstoß, bei der Ausführung 

von Straf-, Frei- und Eckstößen so-
wie beim Einrollen von der Seitenli-
nie müssen die Spieler der gegneri-
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schen Mannschaft mind. 3 m vom 
Ball entfernt sein. 

 
9. Freistöße für die angreifende Mann-

schaft, die innerhalb des 
Strafraumes bzw. von der gestri-
chelten Linie umgrenzten Raumes 
verhängt werden, werden auf diese 
Linie zurückverlegt. 

 
10. Wenn der Ball die Decke berührt, 

so wird ein Freistoß von der Mittel-
linie ausgeführt. 

 
11. Nach Abstoß/Abwurf ist der Ball 

erst nach Verlassen des Torraumes 
im Spiel. 

 
12. Alle Freistöße sind indirekt. 
 
13. Wenn ein Feldspieler den Ball ab-

sichtlich seinem TW mit dem Fuß 
zuspielt oder der Ball beim Einwurf 
direkt zugerollt wird, ist es diesem 
untersagt, den Ball mit den Händen 
zu berühren. Tut er dies dennoch, 
ist auf Freistoß zu entscheiden. 

 
14. Erfolgt der Abwurf oder Abstoß ü-

ber die eigene Spielhälfte hinaus, 
ohne dass ein anderer Spieler den 
Ball berührt hat, ist auf Freistoß für 
die gegnerische Mannschaft von 
der Mittellinie aus zu entscheiden. 

 
15. Diese Bestimmung gilt im Übrigen 

für jegliches Abspiel des Torwarts, 
wenn er zuvor den Ball kontrolliert 
gehalten hat. Die Vorteilsbestim-
mung findet Anwendung. 

 
16. Wenn der Torwart den Ball länger 

als fünf bis sechs Sekunden in den 
Händen hält, hat der Schiedsrichter 
dies als unerlaubte Verzögerung zu 
betrachten und durch einen indirek-
ten Freistoß zu ahnden. 

 
IX. Spiel- bzw. Platzierungsent-

scheidungen von der Straf-
stoßmarke 

1. Jede Mannschaft bestimmt 5 Schüt-
zen, die das Schießen von der 
Strafstoßmarke bis zur Ent-
scheidung durchführen. Hierfür 
können alle Spieler als Schützen 
herangezogen werden, die im 
Spielbericht für das betreffende 
Spiel eingetragen sind. Eine Mann-
schaft, die keine 5 Schützen stellen 

kann, ist am Schießen von der 
Strafstoßmarke nicht teilnahmebe-
rechtigt. Ein Auswechseln der von 
jeder Mannschaft für das Schießen 
von der Strafstoßmarke bestimmten 
Schützen ist nicht gestattet, mit der 
Ausnahme, dass den Torwart auch 
noch während des Schießens jeder 
im Spielbericht der betreffenden 
Mannschaft eingetragene Spieler 
ersetzen kann, wenn dieser sich 
während des Schießens der Tor-
schüsse verletzt. 

 
2. Bei der Ausführung des Strafstoßes 

müssen sich die Spieler außerhalb 
des Straf- bzw. Torraumes und in-
nerhalb des Spielfeldes befinden 
sowie mindestens 3 m vom Straf-
stoßpunkt entfernt sein, bis der Ball 
im Spiel ist. 

 
3. Die Durchführung des 9-Meter-

Schießens wird von 2 Schiedsrich-
tern geleitet. 

 
X. Strafbestimmungen 
1. Für Vergehen während eines Spiels 

kann der Schiedsrichter gegen 
Spieler folgende Strafen verhän-
gen: 
a) Verwarnung 
b) Zeitstrafe 2 Minuten 
c) Feldverweis auf Dauer. 

 
2. Ein Feldverweis auf Zeit kann so-

wohl ohne vorausgegangene als 
auch nach erfolgter Verwarnung 
ausgesprochen werden. Die Mann-
schaft kann wieder durch einen 
Spieler ergänzt werden, wenn die 
gegnerische Mannschaft ein Tor er-
zielt hat, spätestens nach Ablauf 
von 2 Minuten. 

 
3. Die Verhängung eines Feldverwei-

ses auf Zeit gegen einen Spieler ist 
während eines Spiels nur einmal 
möglich. Bei einem weiteren straf-
baren Vergehen dieses Spielers im 
selben Spiel ist er auf Dauer des 
Feldes zu verweisen. 

 
4. Eine Mannschaft, die einen Feld-

verweis auf Dauer hinnehmen 
musste, kann wieder durch einen 
Spieler ergänzt werden, wenn die 
gegnerische Mannschaft ein Tor er-
zielt hat, spätestens nach 3 Minu-
ten. 

 
5. Spieler, die auf Dauer des Feldes 

verwiesen werden, sind automa-
tisch gesperrt (SpO/WFV § 26) und 
sind von den weiteren Spielen des 
Turniers ausgeschlossen. Die Be-
stimmungen der §§ 26, 27, 28 
SpO/WFV sowie § 3 RuVO/WFV 
finden Anwendung. 

 
6. Spieler, die vom Schiedsrichter im 

Spiel oder Sonderbericht einer Tät-
lichkeit oder Beleidigung eines 
Schiedsrichters beschuldigt wer-
den, sind von den weiteren Spielen 
des Turniers ausgeschlossen. 

 
7. Wird durch Feldverweis auf Zeit 

oder Dauer die Zahl der Spieler ei-
ner Mannschaft auf weniger als 
zwei Feldspieler verringert, so muss 
das Spiel abgebrochen werden. Es 
gelten die Bestimmungen für Spiel-
wertung bei verschuldetem Spiel-
abbruch. 

 
XI. Organisation 
Für die Entscheidung von Streitfragen 
ist ein Schiedsgericht von 3 Personen 
zu bilden. Das Schiedsgericht setzt sich 
zusammen aus 2 Mitgliedern der Tur-
nierleitung und einem Schiedsrichter 
zusammen. 
Die Entscheidungen des Schiedsgerich-
tes sind unanfechtbar. Dies gilt auch für 
die Wertung der Spiele. 
 


